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Gefechtsdraht-Leitungsbau der Luftschutztruppe von u.a. Brodbeck, Zürich

Bevor wir über die Art der Ausführung von
Gefechtsdrahtleitungen sprechen, müssen wir die

Frage erörtern: In welchem Falle werden
Gefechtsdrahtleitungen erstellt? In diesem Zusammenhang
dürfen die technischen Verordnungen der Eidg.
Telegraphen-und TelephonVerwaltung (TTV) und
die Bestimmungen über das L-Netz nicht
unerwähnt bleiben, wobei folgende Grundregeln zu
beachten sind:

Die Verantwortlichkeit über die Betriebsbereitschaft

der Telephonleitungen dieses Netzes trägt in
Friedenszeiten die TTV und in iKriegszeiten die
Abteilung für passiven Luftschutz des Eidg.
Militärdepartementes. Unterhalt und Störungsbehebung
hingegen werden, soweit es die Arbeitskräfte er-

p lauben, ausehliesslich durch die TTV besorgt. Die
Luftschutztruppe kann daher auf die Mithilfe der
TTV rechnen, und sollte diese keine Arbeitskräfte
mehr zur Verfügung haben, um die Störungshebung

zu besorgen, bleibt immer noch die
Mitwirkung der TTV bei der Störungseingrenzung.

Die technischen Vorschriften über das L-Netz
sehen vor, dass die Erstellung von Anschlüssen
an die Zentrale oder von Verlängerungen von
Teilnehmer- und Reserveleitungen mittels Draht
Type P, Feldkabel oder Gefechtsdraht, in Friedenszeiten

nur für kurzdauernde Uebungen zulässig ist.
Der Luftschutztruppe ist der Bau provisorischer
Leitungen gestattet, dagegen ist die Ueberführung
der Leitungen in der Zentrale und bei den Ueber-
führungspunkten Sache der TTV. Sämtliche
Einrichtungen, welche für die Durchschaltungen von
Leitungen und für die Anschaltung von luftschutzeigenen

Anlagen an das Ziviltelephon verwendet
werden, müssen den von der TTV hierfür gestellten

Bedingungen entsprechen und dürfen die

Betriebssicherheit der Zivilanlage nicht
beeinträchtigen.

Massgebend für die Ausführung von Innen-
installationsarbeiten sind die Vorschriften für die
Erstellung von Hausinstallationen an das staatliche

Telephonnetz (Vorschriften B-190,
herausgegeben von der TTV). Im übrigen ist es der
Luftschutztruppe nicht gestattet, von sich aus Aende-
rungen an den Anlagen der TTV vorzunehmen.
Ergänzend sei hier noch bemerkt, dass unter
«Anlagen der TTV» nicht etwa nur die
Zentraleneinrichtungen, die Kabelanlagen und die
oberirdischen Leitungen zu verstehen sind, sondern
überhaupt die ganze Einrichtung von der Zentrale
bis zum Teilnehmeranschluss, inbegriffen die
Telephonapparate.

Ein Erlass der TTV vom Jahre 1940 regelt die
Bedingungen, unter welchen für das Luftschutznetz

Leitungen zur Verfügung gestellt werden
können, wobei hervorzuheben ist, dass, soweit als
möglich, Reserveleitungen zu verwenden sind. Erst
wenn keine Reservedrähte mehr zur Verfügung
stehen, dürfen aktive Teilnehmeranschlüsse belegt
werden. (Für nur zeitweilig benützte Leitungen
des L-Netzes wird keine Mietgebühr berechnet.)

Nachdem feststeht, dass die TTV die erforderlichen

Verbindungen soweit als möglich bereitstellt

und die Verantwortlichkeit für die
Betriebssicherheit dieses Netzes trägt, ist es auch ohne
weiteres klar, weshalb die L-Truppe ohne
vorherige Verständigung mit der TTV nichts
unternehmen darf, was zu Störungen Anlass geben
könnte.

Die eingangs gestellte Frage «Wann werden
Gefechtsdrahtleitungen erstellt?» lässt sich nach
diesen Ausführungen kurz zusammenfassen. Ge-

137


	...

